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Checkliste: Einhaltung des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) 

 

1. Allgemeine Pflichten nach dem ProdSG (§§ 1–6) 

Prüfpunkt Bewertung 

Es werden nur sichere Produkte in Verkehr gebracht (§ 3 Abs. 1 ProdSG) ☐ Ja   ☐ Nein 

Produkte erfüllen die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforde-

rungen 
☐ Ja   ☐ Nein 

Eine Risikobeurteilung wurde durchgeführt und dokumentiert ☐ Ja   ☐ Nein 

Das Produkt ist bestimmungsgemäß und sicher bei vorhersehbarer Verwen-

dung 
☐ Ja   ☐ Nein 

Technische Dokumentation und Nachweise liegen vor (z. B. Prüfnachweise, 

Prüfberichte) 
☐ Ja   ☐ Nein 

Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der Produktsicherheit (interne Au-

dits, Tests) 
☐ Ja   ☐ Nein 

 

2. CE-Kennzeichnung und Konformitätsbewertung (§§ 7–9 ProdSG) 

Prüfpunkt Bewertung 

Produkt fällt unter eine harmonisierte EU-Richtlinie oder -Verordnung ☐ Ja   ☐ Nein 

Ein Konformitätsbewertungsverfahren wurde gemäß der relevanten Richtli-

nie durchgeführt 
☐ Ja   ☐ Nein 

Eine EU-Konformitätserklärung liegt vor und ist unterzeichnet ☐ Ja   ☐ Nein 

CE-Kennzeichnung ist gut sichtbar, lesbar und dauerhaft angebracht ☐ Ja   ☐ Nein 

Produkt trägt keine irreführenden Zeichen oder CE-ähnliche Symbole ☐ Ja   ☐ Nein 

Technische Unterlagen liegen vollständig vor (gemäß Modul A–H, je nach 

Richtlinie) 
☐ Ja   ☐ Nein 

 

3. Herstellerpflichten (§ 6 ProdSG) 

Prüfpunkt Bewertung 

Name und Anschrift des Herstellers sind auf dem Produkt oder der Verpa-

ckung angebracht 
☐ Ja   ☐ Nein 

Produktidentifikation (Typ, Seriennummer, Modellnummer etc.) ist vorhan-

den 
☐ Ja   ☐ Nein 

Bedienungs- und Sicherheitshinweise sind in deutscher Sprache beigefügt ☐ Ja   ☐ Nein 

Warnhinweise und Symbole entsprechen der Gefährdungskategorie ☐ Ja   ☐ Nein 

Interne Verfahren zur Rückverfolgbarkeit sind dokumentiert ☐ Ja   ☐ Nein 

Bei Änderungen am Produkt erfolgt eine Neubewertung der Sicherheit ☐ Ja   ☐ Nein 
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4. Pflichten von Bevollmächtigten, Importeuren und Händlern (§§ 7–9 ProdSG) 

Prüfpunkt Bewertung 

Importeure prüfen, ob das Produkt die EU-Anforderungen erfüllt ☐ Ja   ☐ Nein 

Importeure geben Name und Anschrift auf dem Produkt an ☐ Ja   ☐ Nein 

Händler prüfen, ob CE-Kennzeichnung, Dokumentation und Sicherheitshin-

weise vorliegen 
☐ Ja   ☐ Nein 

Bei Verdacht auf ein unsicheres Produkt werden Korrekturmaßnahmen ein-

geleitet 
☐ Ja   ☐ Nein 

Produktrückrufe werden dokumentiert und Behörden werden informiert (§ 6 

Abs. 4 ProdSG) 
☐ Ja   ☐ Nein 

Alle Marktakteure erfüllen ihre Aufbewahrungs- und Mitwirkungspflichten ☐ Ja   ☐ Nein 

 

5. Marktüberwachung (§§ 26–28 ProdSG) 

Prüfpunkt Bewertung 

Zuständige Marktüberwachungsbehörde ist bekannt ☐ Ja   ☐ Nein 

Verfahren zur Meldung unsicherer Produkte an die Behörde ist festgelegt ☐ Ja   ☐ Nein 

Mitarbeit bei behördlichen Prüfungen ist gewährleistet ☐ Ja   ☐ Nein 

Interne Verfahren zur Marktüberwachung sind eingerichtet ☐ Ja   ☐ Nein 

Verstöße und behördliche Auflagen werden dokumentiert und bearbeitet ☐ Ja   ☐ Nein 

Ergebnisse aus Marktüberwachung fließen in Risikobewertung und Quali-

tätsmanagement ein 
☐ Ja   ☐ Nein 

 

6. Technische Dokumentation (§ 6 Abs. 3 ProdSG) 

Prüfpunkt Bewertung 

Konstruktions- und Fertigungsunterlagen sind vorhanden ☐ Ja   ☐ Nein 

Risikobeurteilung und Prüfberichte sind enthalten ☐ Ja   ☐ Nein 

Gebrauchsanleitung und Sicherheitsinformationen liegen bei ☐ Ja   ☐ Nein 

Konformitätserklärung und ggf. EG-Baumusterprüfbescheinigung sind archi-

viert 
☐ Ja   ☐ Nein 

Unterlagen werden mindestens 10 Jahre nach dem letzten Inverkehrbringen 

aufbewahrt 
☐ Ja   ☐ Nein 

 

7. Rückverfolgbarkeit und Marktüberwachungssysteme 

Prüfpunkt Bewertung 

Produkte können eindeutig rückverfolgt werden (Chargennummer, Serien-

nummer) 
☐ Ja   ☐ Nein 

Vertriebsketten sind dokumentiert (Lieferanten, Händler, Importeure) ☐ Ja   ☐ Nein 

System zur Meldung von Sicherheitsmängeln besteht ☐ Ja   ☐ Nein 

Verfahren zur Rücknahme oder zum Rückruf ist festgelegt ☐ Ja   ☐ Nein 

Kommunikation mit Behörden und Kunden im Rückruffall ist vorbereitet ☐ Ja   ☐ Nein 

 

  



Checkliste Produktsicherheitsgesetz  

Ausgabeversion: A 

Ausgabedatum: 12.12.2025 

Regionalpartner des IITR stehen Ihnen bundesweit als externe Datenschutzbeauftragte zur Verfügung. 

IITR Datenschutz GmbH · Marienplatz 2 · 80331 München · www.iitr.de · Tel. (089) 18 91 73 60 

Geschäftsführer Dr. Sebastian Kraska · USt.-ID. DE256675995 · Hr.-Nr. HRB170081 · AG München 3/3 
 

8. Besondere Produkttypen und Anforderungen 

Prüfpunkt Bewertung 

Für bestimmte Produktgruppen gelten zusätzliche Sonderrichtlinien (z. B. 

Maschinen, Spielzeuge) 
☐ Ja   ☐ Nein 

Relevante EU-Verordnungen (z. B. REACH, RoHS, Niederspannungsrichtli-

nie) werden eingehalten 
☐ Ja   ☐ Nein 

Gefährliche Produkte sind gekennzeichnet (Piktogramme, Sicherheitsdaten-

blätter etc.) 
☐ Ja   ☐ Nein 

Bei Explosionsgefährdung (ATEX) ist eine besondere Prüfung erfolgt ☐ Ja   ☐ Nein 

Umwelt- und Entsorgungsanforderungen (z. B. WEEE, VerpackG) sind be-

rücksichtigt 
☐ Ja   ☐ Nein 

 

9. Compliance, Schulung und Dokumentation 

Prüfpunkt Bewertung 

Verantwortliche Personen für Produktsicherheit sind benannt ☐ Ja   ☐ Nein 

Mitarbeitende sind zu ProdSG, CE und Produkthaftung geschult ☐ Ja   ☐ Nein 

Prozesse zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktsicherheit existieren ☐ Ja   ☐ Nein 

Interne Audits zur Produktsicherheit werden regelmäßig durchgeführt ☐ Ja   ☐ Nein 

Sanktionsrisiken (Bußgelder, Rückrufe, Haftung) sind bekannt und bewertet ☐ Ja   ☐ Nein 

Alle relevanten Nachweise sind dokumentiert und revisionssicher abgelegt ☐ Ja   ☐ Nein 

 

 


